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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft beehrt 

sich, in der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfs eines Euro-Umstellungsgesetzes Land­
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E ntwurf 

Euro-Umstellungsgesetz Land- und Forstwirtscha� Umwelt und WasserwirtschaCt 
(EUGLFUW) 

samt Vorblatt und Erläuterungen 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Marktordnungsgesetz 1985, das AMA-Gesetz 
1992, das Lebensmittelbewirtsehaftungsgesetz 1997, das Pftanzenschutzgesetz 1995, das 
Pftanzgutgesetz 1997, das Pftanzenschutzmittelgesetz 1997, das Rebenverkehrsgesetz 1996, 
das Futtermittelgesetz 1999, das Düngemittelgesetz 1994, das Saatgutgesetz 1997, das Sor­
tenschutzgesetz, das Forstgesetz 1975, das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 1996, das 
Weingesetz 1999, das Qualitätsklassengesetz, das Wasserrechtsgesetz 1959, das Wasser­
bautenförderungsgesetz 1985, das Chemikaliengesetz 1996, das Umweltvertriglichkeits­
prüfungsgesetz, das Gesetz über das Verbot des Verbrennens biogener Materialen auBer­
halb von Anlagen, das Ozongesetz, das UmweltkontroUgesetz, das Umweltinformationsge­
setz, das Umweltgutachter- und Standorteverzeichnisgesetz, das Artenhandelsgesetz, das 
Umweltförderungsgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz geändert werden (Euro­
UmsteUungsgesetz Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft -
EUGLFUW) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Marktordnungsgesetzes 1985 

Das Marktordnungsgesetz 1985. BGBl. Nr. 210/1985. zuletzt geändert durch das 1. Euro­
Justizbegleitgesetz. BGBI. I Nr. 125/1998, wird wie folgt geändert: 

I. (VerfllSSungsbesttmnuurg) § 93 lautet: 

,,§ 93. (Verfassungsbestimmung). Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in die­
sem Abschnitt enthalten sind. sind Angelegenheiten des Art. 10 B-VG. Die in diesem Abschnitt geregel­
ten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden vollzogen werden." 

2. In § 96 Abs. 1, § 99 Abs. I, § /00, § /01, § 102, § /03 Abs. l, § /05, § /06 Abs. 1, § /08, § 1/0 Abs. 
4, § 112, § 1/3, § 114. § 115, § 118 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 wird die Wortfolge .. Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft" durch die Wortfolge "Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft" ersetzt. 

3. § /06 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wird die Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, so muss der Bürge zur geschäftsmäßigen Über­
nahme von Bürgschaften nach den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften berechtigt sein." 

4. § /07 lautet: 

"Zinsen 

§ 107. Rückzahlungsbeträge von Vergünstigungen im Sinne dieses Abschnittes sind vom Tag der 
Auszahlung an, Abgaben vom Fälligkeitstag an mit 3 vH über dem Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen. 
Im Fall der nachträglichen Herabsetzung eines Rückzahlungsbetrags hat die Berechnung dieser Zinsen 
unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen." 

5. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften wird die Ablcürzung "S " durch die Abkürzung .. € .. 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angeführten Eurobeträge: 

Rechtsvorschriften Betrag in Schilling 

§ 116 

§ 117 Abs. I 

§ 117 Abs. 2 

6. Nach § 120 Abs. 1 wirdfolgender Abs. Ja eingefügt: 

1 Million 

500000 

500000 

50000 

Betrag in Euro 

72670 

36340 

36340 

363 0 

,,(l a) Die §§ 116 und 117 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel n 

Änderung des AMA-Gesetzes 1992 

Das AMA-Gesetz 1992, BGBI. Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
154/1999, wird wie folgt geändert: 

1. (J/erfassungsbestlmmung) § ] lautet: 

,,§ 1. (VerfassuogsbestilDlDuog). Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften wie sie im vorlie­
genden Bundesgesetz enthalten sind, sowie deren Vollziehung sind auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes vorsieht. Soweit durch Bundesgesetz oder durch Verordnun­
gen, die aufgrund von Bundesgesetzen erlassen werden, Aufgaben an die Agrarmarkt Austria (AMA) 
übertragen werden, können diese Angelegenheiten von der AMA unmittelbar als Bundesbehörde verse­
hen werden." 

2. In § 5 Abs. 9, § 11 Abs. 3 und 4, § 12 Z 14, § 13 Abs. I, § 17 Abs. 1, § ]8 Abs. 2 und 3, § 19 Abs. 4, 5, 
6 und 8, § 19b, § 20 Abs. 4, § 2/i Abs. 2 und 3, § 21 k Abs. 2, § 22 Abs. 3, § 22a Abs. 2, § 24 Abs. I, § 
25, § 26 Abs. I, § 27, § 28 Abs. 1 und 2, § 28b, § 29 Abs. 3 und 4 ,  § 40 Abs. I und 2 und § 44 Abs. 2 
wird die Wortfolge "Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft" durch die Wortfolge "Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft" ersetzt. 

3. § 2Id Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2 ) Der Höchstbeitrag beträgt für 

1. Milch ................................................... . 
2 .  Getreide .............................................. . 
3. Rinder, zum Schlachten bestimmt ...... . 
4. Kälber, zum Schlachten bestimmt ..... .. 
5. Schweine, zum Schlachten bestimmt .. 
6. Lämmer. Schafe, zum Schlachten 

bestimmt ... ...... .. . . . .. ........... .... . . ........... . 
7. Schlachtgeflügel ................ .................. . 
8. Legehennen ........................................ . 

9. Gemüse, im Glashaus gezogen ........ . . 
10. Gemüse, im Folienhaus gezogen ..... ,. 
1 1. Frischmarktgemüse intensiv 

(mit mindestens zwei Ernten pro 
Jahr und Fläche) ................................ . .  

12. Frischmarktgemüse extensiv 

Eoro je BezugseiDheit 
5,45 € je t übernommene Milch 
3,27 € je t Handelsvermahlung 

10,90 € je StUck geschlachtetem Rind 
2 ,18 € je StUck geschlachtetem Kalb 
2 ,18 €je StUck geschlachtetem Schwein 
2,18 € je StUck geschlachtetem Lamm, 
Schaf 
2, 18 € je 100 kg Lebendgewicht 
6,54 € je 100 StUck Legehennen 

726,73 € je ha 
508,7 1 € je ha 

94,47 €je ha 

(eine Ernte pro Jahr und Fläche) ......... 47,2 4 €je ha 
13. Einlegegurken . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .  36,34 € je ha 
14. sonstiges Verarbeitungsgemüse .. .. ..... 1 4,53 €je ha 
15. Intensivobstbau . . . . . .. .. .. .. . .... . . . . . .... . .... ... 72,67 € je ha 
16. Kartoffeln 2 9,07 €je ha 

17. Gartenbauerzeugnisse 2 ,18 € je zehn Flächeneinheiten 

(3) Der Beitrag beträgt für Wein 54.50 €je ha Weingartenfläche sowie 1,09 €je 100 I Wein." 

4. In § 211 Abs. 3 wird der Betrag "SOOOS" durch den Betrag ,,363 €" ersetzt. 

5. § 2Jg Abs. 3 lautel: 

,,(3) Stellt die AMA fest, dass der Beitrag nicht oder nicht in der richtigen Höhe entrichtet wurde, 
kann sie eine Erhöhung bis zum Zweifachen des Beitrags vorschreiben. Bei der Festsetzung dieser Erhö­
hung ist zu berücksichtigen, inwieweit dem Beitragsschuldner bei Beachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes das Erkennen der Beitragsschuld zugemutet werden konnte und die Nichtentrichtung 
oder nicht richtige Entrichtung erstmalig oder wiederholt erfolgt ist. Bei verspäteter Entrichtung kann die 
AMA, soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeutet, Verzugszinsen vorschreiben. deren Höhe 
den Basiszinssatz um 3 vH übersteigt." 
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6. § 21 i Abs. 4 lautet 

,,(4) Die AMA ist berechtigt, im Interesse der Raschheit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
faHige Beiträge unter Anwendung des § 143 8 ABGB aufzurechnen gegen von der AMA auszubezahlende 
Förderungen, die dem Beitragsschuldner gewährt werden, soweit nicht nach anderen Vorschriften eine 
Aufrechnung ausgeschlossen wird." 

7. In § 211 Abs. 1 wird der Betrag .. 50 000 S .. durch den Betrag" 3 630 €" ersetzl. 

8. Nach § 29 Abs. 4 wirdfo/gender Abs. 5 angefügl: 

,,(5) Für die DurchItihrung von Kontrollen vor Ort haben sich die Kontrollorgane der AMA mit ei­
nem von der AMA ausgestellten Ausweis zu legitimieren und den Gegenstand der Prüfung darzulegen." 

9. Nach § 31a wirdfolgender § 31b eingefügt: 

"Gruodstilcksdateobaokabfrage 

§ 31 b. Der AMA ist die Abfrage des Personen verzeichnisses der Grundstücksdatenbank zu gewäh-
ren." 

10. § 32 Abs. llautel: 

,,(1 ) Die AMA hat Verordnungen. Formblätter und sonstige Bekanntmachungen in den von ihr he­
rauszugebenden Verlautbarungsblättern kundzumachen. Die AMA hat Itir die Abgabe der Verlautba­
rungsblätter den Ersatz der Versandkosten sowie einen kostendeckenden Druckkostenbetrag zu verlan­
gen. Formblätter und sonstige Bekanntmachungen können durch die AMA anstelle einer Kundmachung 
im Verlautbarungsblatt in elektronischer Form zur Abrufbarkeit über Internet bereitgestellt werden." 

J I. Nach § 40 Abs. 5 wirdfolgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die AMA kann Daten, die im Rahmen der Vollziehung von gemäß § 3 Abs. 2 Z 3 oder Ab­
schnitt F des Marktordnungsgesetzes 1985 übertragenen Aufgaben ermittelt und verarbeitet werden, 
I. den mit der Vollziehung des Tierseuchengesetzes, RGBI Nr. 177/ 1909, in der jeweils geltenden Fas­

sung betrauten SteUen, 
2. den mit der Vollziehung des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 176012000 des Europäischen Parla­

ments und des Rates zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin­
dern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (ABI. Nr. 204 vom 1 1.8.2000 S 1) betrauten Stellen und 

3. der Außen- und Betriebsprüfung Zoll 
übermitteln, soweit dies aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Kostenersparnis des Verfah­
rens geboten erscheint." 

12. In § 42a Abs. 1 wird der Betrag ,,5000oS" durch den Betrag" 3 630 € .. ersetzt. 

13. § 43 Abs. 1 wirdfolgende Z 13 angefügt: 
13. hinsichtlich der §§ 2Id Abs. 2 und 3, 2 1f Abs. 3, 2 11 Abs. I und § 42a Abs. I in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 mit 1. Jänner 2002". 

14. Nach dem § 43 werdenfolgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Verordnungen gemäß § 21d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl200 1 können 
ab dem Tag der Verlautbarung dieses Bundesgesetzes erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens mil 1. 
Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel m 

Änderung des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 1997 

Das Lebensmiuelbewirtschaftungsgesetz 1997, BGBI. Nr. 78911996, in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBI. I Nr. 177/1998, wird wie folgt geändert: 

1. (Ve1:{assungsbestimmung) Art. 1 lautet: 

.,Artikel I 

(VerfassuDgsbestimmuDg) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. 11 dieses Bundesgesetzes ent­
halten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 auch 
in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vor­
schriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft und mit Ablauf des 3 1. Dezember 2006 außer 
Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut." 

2. In Art. 1/ § 1 Abs. I, § 6, § 7, § 9 Abs. 1, 2 und 3, § 12 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1, § 18 Z 1, § 19 Abs. 2 
und 3, § 20, § 21 Abs. 4 und § 25 Z 1, 2 und 3 wird die Wortfolge "Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft" durch die Wortfolge "Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft " ersetzt. 

3. Art. 11 § 19 Abs. 1 Z 2 lautet: 
,,2. je zwei Vertreter des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft sowie je ein Vertreter der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, für 
Wirtschaft und Arbeit, für Soziale Sicherheit und Generationen, für Finanzen, für Inneres, für Landes­
verteidigung und für Verkehr, Innovation und Technologie," 

4. In Art. 1/ § 22 Abs. 1 wird der Betrag" bis zu einer Million Schilling" durch den Betrag" bis zu 
72 670 € H und der Betrag" 200 000 S" durch den Betrag" 14 530 €" ersetzt. 

5. Art. Il § 24 Abs. 3 lautet: 

,,(2) § 22 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt. I Nr. xxxl200 1 tritt mit I. Jänner 2002 in 
Kraft." 

6. Nach Art. 11 § 24 Abs. 3 wirdfolgender Abs. 4 angefügt: 

, ,( 4) Dieser Artikel tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft." 

7. In § 25 Z 1 wird die Wortfolge" Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten" durch die 
Wortfolge "Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft" ersetzt. 

8. In § 25 Z 2 wird die Wortfolge "Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz " durch die 
Wortfolge" Bundesminister für Soziale Sicherheit und Generationen" ersetzt. 
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Artikel IV 

Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 1995 

Das Pflanzenschutzgesetz 1995, BGBI. Nr. 532, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
NT. 39nOOO, wird wie folgt geändert: 

I. In der in Spalte I angeführten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung "S" durch die Abkürzung ,,€" 
ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angeführten Schi/lingbetrages tritt der in Spalte 3 angeführte 
E b uro etraf{: 

Rechtsvorschrift 

§ 36 Abs. 1 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

500000 36 340 

2. Der bisherige § 46 wird zu § 46 Abs. 1. Der Titel des Paragraphen lautet "Inkrafttreten und Außer­
krafttreten von RechtsvoTschriften H. Es wirdfolgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 8GBI. I NT. xxx/200l tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft." 
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Artikel V 

Änderung des Pflanzgutgesetzes 1997 

Das Pflanzgutgesetz 1997, BOBl. I Nr. 73, geändert durch das Bundesgesetz BOBt. I Nr. 3912000 
wird wie folgt geändert: 

I. In der in Spalte I angefiihrten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung "S" durch die Abkürzung ,, €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefiihrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angefiihrten Eurobeträge: 

Rechtsvorschrift 

§ 15 Abs. I 

2. Dem § 20 wirdfolgender Abs. 5 angefiigt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

100000 7 270 

300000 21 800 

.,(5) § 15 Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes BOBt. I Nr. xxx/200l tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft." 
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Artikel VI 

Änderung des POanzenscbutzmittelgesetzes 1997 

Das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997. BGBI. I Nr. 60, geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
39 /2000. wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angefohrten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung" S .. durch die Abkürzung" € .. 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefohrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angeführten Eurobeträge: 

Rechts vorschrift 

§ 34 Abs. 1 Z 1 

§ 34 Abs. I Z 2  

2. Dem § 36 wird folgender Abs. 3 angefogt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

200000 1 4 53 0  

400000 2 9 0 7 0  

100000 7 27 0  

200000 14530 

,,(3) § 34 Abs. 1 Z I und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 treten mit 1 .  
Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel vn 

Änderung des Rebenverkehrsgesetzes 1996 

Das Rebenverkehrsgesetz 1996. BGBI. Nr. 418. geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 
793/ 1996. wird wie folgt geändert: 

l. In der in Spalte I angefohrten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung" S" durch die Abkürzung ,, €" 
ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angeftihrten Schillingbetrages tritt der in Spalte 3 angeftihrte 
E b uro etrag: 

Rechtsvorschrift Betra� in Schillin� Betrag in Euro 

§ 19 Abs. 1 100 000 7 270 

2. Der bisherige § 22 wird zu § 22 Abs. J. Der Titel des Paragraphen lautet .. Inkrafttreten und Außer­
krafttreten von Rechtsvorschriften". Es wirdfolgender Abs. 2 angeftigt: 

,,( 2) § 19 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxx/ 20 0l tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft." 
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Artikel VIll 

Änderung des FuUermittelgesetzes 1999 

Das Futtermittelgesetz 1999, BGBI. I Nr. 139. wird wie folgt geändert: 

J. In der in Spalte J angeftihrten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung" S" durch die Abkürzung" € .. 

ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angefohrten Schi//ingbetrages tritt der in Spalte 3 angefohrte 
E b uro etrag: 

Rechtsvorschrift 

§ 21 Abs. 1 

2. Dem § 24 wirdfolgender Abs. 3 angefogt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

100000 7 270 

,,(3) § 21 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft." 
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Artikel IX 

Änderung des Düngemittelgesetzes 1994 

Das Düngemittelgesetz 1994, BGBI. Nr. 513, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL I Nr. 
117/1998, wird wie folgt geändert: 

I. In den in Spalte I angefohrten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung" S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefohrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angefohrten EurobeträEe: 

Rechtsvorschrift 

§ 19 Abs. 1 Z 1 

§ 19 Abs. 1 Z2 

2. Dem § 24 wirdfolgender Abs. 3 angefogt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

200000 14 530 

50 000 3 630 

,,(3) § 19 Abs. 1 Z 1 und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 treten mit l. 
Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel X 

Änderung des Saatgutgesetzes 1997 

Das Saatgutgesetz 1997, BGBI. I Nr. 72, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
3912000, wird wie folgt geändert: 

I. In den in Spalte I angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
anKe{ührten EurobetrtiKe: 

Rechtsvorschrift 

§ 71 Abs. 1 Z I 

§ 71 Abs. 1 Z 2 

2. Dem § 80 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

200000 14530 

300000 21 800 

50000 3630 

100000 7 270 

,,( 3) § 71 Abs. 1 Z 1 und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL. I Nr. xxx/2001, treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft.·· 
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Artikel XI 

Änderung des Sortenschutzgesetzes 

Das Sortenschutzgesetz. BGBl. Nr. 10 8/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1. I Nr. 
72/ 1997, wird wie folgt geändert: 

1. In der in Spalte J angefiihrten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung ,,€" 
ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angefiihrten Schillingbetrages tritt der in Spalte 3 angefiihrte 
E b wo etrag: 

Rechtsvorschrift 

§ 33 

2. Dem § 35 wirdfolgender Abs. 4 angefiigt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

100000 7 270 

,,(4) § 33 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel XII 

Änderung des Forstgesetzes 1975 

Das Forstgesetz 1975. BGBI. Nr. 440/1975. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
158/1998 . wird wie folgt geändert: 

I. In den in Spalte 1 angefiihrten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung .. € 
.. 

ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
anKefiihrten EurobeträKe: 

Rechtsvorschrifi 

§ 174 Abs. 1 letzter Satz Z 1 

§ 174 Abs. I letzter Satz Z 2 

§ 174 Abs. 1 letzter Satz Z 3 

§ 174 Abs. 4 letzter Satz Z I 

§ 174 Abs. 4 letzter Satz Z 2 

§ 174 Abs. 4 letzter Satz Z 3 

2. Dem § 179 wirdfolgender Absatz 5 angefügt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

100000 7 270 

50 000 3 630 

5000 360 

2000 150 

10 000 730 

50 000 3 630 

.. (5) § 174 Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 treten mit 1. Jän­
ner 2002 in Kraft." 
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ArtikelXIß 

Änderung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 1996 

Das Forstliche Vermehrungsgutgesetz, BGBL Nr. 41911996, wird wie folgt geändert: 

1. In der in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung "S" durch die Abkürzung ,,€H 
ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angeführten Schillingbetrages tritt der in Spalte 3 angeführte 
E b uro etraf( 

Rechtsvorschrift 

§ 27 Abs. 1 

Betrag in Schilling 

100000 

2. Dem § 32 wirdfolgender § 33 samt Überschrift angefügt: 

"Inkrafttreten 

Betrag in Euro 

7270 

§ 3 3. § 27 Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2001 tritt mit I. Jänner 2002 in 
Kraft." 
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Artikel XIV 

Änderung des Weingesetzes 1999 

Das Weingesetz 1999. BGBI. I Nr. 14111999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
3912000, wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte I angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung" S .. durch die Abkürzung" € .. 

ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbetrdge trelen die jeweils in Spalte 3 
angeführten EurobetrdKe: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling BetraA in Euro 

§ 66 Abs. 1 25000 1 820 

§ 66 Abs. 2 100000 7270 

§ 66 Abs. 4 100000 7270 

2. Dem § 78 w;rdfolgender § 79 samt Überschrift angefügt: 

"Inkrafttreten 

§ 79. § 66 Abs. 1, 2 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl200l treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel XV 

Änderung des Qualitätsldassengesetzes 

Das Qualitätsklassengesetz, BGBt Nr. 161/l967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 523/ 1995, wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angeftihrten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeftihrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angeftihrten EurobeträKe: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling Betrag in Euro 

§ 23 Abs. 4 200 15 

§ 26 Abs. 1 300000 21 800 

2. Dem § 28 wirdfolgender § 29 samt Überschrift angefügt: 

"Inkrafttreten 

§ 29. 23 Abs. 4 und § 26 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 treten mit 
1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel XVI 

Änderung des Wasserrechtsgesetzes 1959 

Das Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, 
BGBI. I Nr. xxx/2000. wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angefohrten Rechtsvorschriften wird die Abktirzung "S" durch die Abktirzung H€" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefohrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
anfi!e{ührten Eurobeträfi!e: 

Rechtsvorschrift 

§ 137 Abs. 1 

§ 137 Abs. 2 

§ 137 A bs. 3 

2. 1m § /45 wirdfolgender Abs. x angefohrt: 

Betrag in Schilling Betra� in Euro 

50 000 3630 

200000 14 530 

500000 36340 

,,(x) § 137 Abs. I, 2 und 3, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2001 treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft." 
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ArtikelXVll 

Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes 1985 

Das Wasserbautenförderungsgesetz 1959, BGBI. Nr. 14811985, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz, BGBI. I Nr. 96/1997. wird wie folgt geändert: 

J. In den in Spalte J angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung "S" durch die Abkürzung ,,€
" 

ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbetrdge treten die jeweils in Spalte 3 
angeführten Eurobetrdge: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling Betrag in Euro 

§ 1 Abs. 3 Z4 750 000 54 505 

§ 3  Abs. 6 Z 1 750 000 54 505 

§ 3 Abs. 6Z 1 1.5 Millionen 109 009 

§ 3 Abs. 6 Z2 500000 36 3 36 

§ 27 20 Millionen 1 450 

2. Im § 35 erhdlt der bestehende Absatz die Bezeichnung (1). ihm wird/olgender Abs. x angefügt: 

,,(x) § 1 Abs. 3 Z 4 , § 3 Abs. 6 Z 1 und Z 2 sowie § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikelxvm 

Änderung des CbemikaHengesetzes 1996 

Das Chemikaliengesetz 1996 - ChemG 1996. BGBl. I Nr. 5 3/ 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 
105 /2000. wird wie folgt geändert: 

/. In den in Spalte 1 angefiihrten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung" S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefiihrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
anj{eführten Eurobetrlij{e: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling Betrag in Euro 

§ 7 1  Abs. 1 erster Satz, vorletzter 5 000 360 
und letzter Halbsatz 200000 145 30 

400000 29 070 

§ 71 Abs. 2 erster Satz, vorletzter 70000 5 090 
und letzter Halbsatz 140 000 10 170 

2. Im § 71 Abs. I Z 5 wird der Ausdruck" Verordnung (BG) Nr. 3093/94 des Rates vom 1 5 . Dezember 
1994 über Stoffe. die zum Abbau der Ozonschicht führen, ABI. Nr. L 1 33/1 vom 2 2. 1 2. 1994" durch 
den Ausdruck u Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 vom 29. Juni 2000 über Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen, ABI. EG Nr. L 244 vom 29.9. 2000" ersetzt. 

3. Dem § 77 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 7 1  Abs. 1 Z 5 in der Fassung BGBI. I Nr. xxxl2001 tritt an dem auf die Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft. § 71 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. I Nr. xxxl2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel XIX 

Änderung des U mweltverträglichkeitsprfifungsgesetzes 

Das Umweltverträglichkeitsprufungsgesetz, BOBt. Nr. 697/1993 in der Fassung BOBl. I Nr. 
89 /2000, wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" € .. 

ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten SchillingbetrlJge treten die jeweils in Spalte 3 
angejUhrten EurobetrlJge: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling 

§ 45 Z 1 

§ 45 Z2 

2. Dem § 46 Abs. 11 wirdfolgender Abs. 12 angefügt: 

400000 

200000 

Betrag in Euro 

29 070 

14 530 

,,(1 2) § 45 Z 1 und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BOBl. I Nr. xxxl 2001 treten mit 1. Jänner 
2002 in Kraft." 
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Artikel XX 

Änderung des Gesetzes über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien auHerbalb 
von Anlagen 

Das Gesetz über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen, BGBI. 
Nr. 405/1993, wird wie folgt geändert: 

I. In der in Spalte I angejUhrlen Rechtsvorschrift wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angejUhrten Schil/ingbetrages tritt der in Spalte 3 angeführte 
E b uro etrafi!.: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling 

§7 50000 

2. Der bisherige Wortlaut des § 14 wird als Abs. I bezeichnet; als Abs. 2 wird angejUhrt: 

Betrag in Euro 

3 630 

,,(2) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel XXI 

Änderung des Ozongesetzes 

Das Ozongesetz, BGBI. Nr. 210/1992 in der Fassung BGBI. Nr. 304/1994, wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angeftihrten Rechtsvorschriften wird die Ablcürzung .. S" durch die Abkürzung .. €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefohrten Schil/ingbetrdge treten die jeweils in Spalte 3 
anKefiihrten EurobetrdKe: 

Rechtsvorschrift Betra� in Schilling; 

§ 16Z I 500000 

§ 16Z 2 30 000 

2. Der bisherige Wortlaut des § 17 wird als Abs. 1 bezeichnet; als Abs. 2 wird angefogt: 

Betrag in Euro 

36340 

2 180 

,,(2) § 16 Z 1 und Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxxl200 1 treten mit I. Jänner 
2002 in Kraft." 
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Artikel XXII 

Änderung des Umweltkootrollgesetzes (UKG) 

Das Umweltkontrollgesetz. BGBI. I Nr. 1 5 2/1998, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBI. I 
Nr. 138/1999, wird wie folgt geändert: 

J. In der in Spalte J angeführten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung .. € 
.. 

ersetzt und an die Stelle des in Spalte 2 angeführten Schi/lingbetrages tritt der in Spalte 3 angeführte 
E b uro etraK: 

Rechtsvorschrift 

§ I I  Abs. 2 

2. Dem § 21 wirdfolgender Abs. 4 angefügt; 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

2 2 2, 3  Millionen 16,15 5  Millionen 

,,(4) § 1 1  Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/ 200l tritt mit 1. Jänner 200 2 in 
Kraft." 
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Artikelxxm 

Änderung des Umweltinfonnatioosgesetzes (UIG) 

Das Umweltinformationsgesetz 1993 , BGBI. Nr. 49511993 , zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, 
BGBI. I Nr. 13711999. wird wie folgt geändert: 

J. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften wird die AbkUrzung .. S " durch die AbkUrzung .. €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
anf{e{ührten Eurobeträf{e: 

Rechtsvorschrift 

§ 15 fit. a 

§ 15 lit. a 

2. Dem § J 8 wird folgender Abs. 3 angeführt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

50000 3 630 

100 000 7 270 

100000 7 270 

200000 14530 

,,(3) § 15 lit. a und lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl200t treten mit 1. Jän­
ner 2002 in Kraft." 
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Artikel XXIV 

Änderung des Umweltgutachter- und Standorteverzeichnisgesetzes (UGStVG) 

Das Umweltgutachter- und Standorteverzeichnisgesetz, BGBl. Nr. 622/1995, wird wie folgt geän­
dert: 

I. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S " durch die Abkürzung" € .. 

ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbelräge treten die jeweils in Spalte 3 
angeführten Eurobelräge: 

Rechtsvorschrift 

§ 23 Abs. 1 

§ 23 Abs. 2 

2. Dem § 25 wirdfo/gender Abs. 4 angefügt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

50000 3 630 

200000 14530 

50000 3 630 

200000 14530 

,, (4) § 23 Abs. 1 und Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2ool treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft:' 

147/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 27 von 34

www.parlament.gv.at



Artikel XXV 

Änderung des Bundesgesetzes über die Überwachung des Handels mit Exemplaren wild­
lebender Tier- und Pftanzenarten (Artenhandelsgesetz - ArtHG) 

Das Bundesgesetz über die Überwachung des Handels mit Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten (Artenhandelsgesetz - ArtHG), BGB!. I Nr. 33/1998, wird wie folgt geändert: 

1. In der in Spalte I angefohrten Rechtsvorschrift wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angefohrten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angefohrten Eurobeträ1!e: 

Rechtsvorschrift 

§ 9 Abs. 1 Z 5  

2. Dem § 13 wirdfolgender Abs. 5 angefogt: 

Betrag in Schilling 

10000 

100000 

20000 

200000 

50000 

500000 

Betrag in Euro 

730 

7 270 

1 450 

1 4 530 

3 630 

36 340 

,,(5) § 9 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2001 tritt mit 1. Jänner 2002 
in Kraft." 
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Artikel XXVI 

Änderung des Umweltförderungsgesetzes (UFG) 

Das UmweltfOrderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. 
I Nr. 91nOOO, wird wie folgt geändert: 

1. In den in Spalte 1 angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung .. S" durch die Abkürzung" €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
angeführten Eurobeträf(e: 

Rechtsvorschrift 

§ 6 Abs. 2 lit. a 

§ 6 Abs. 2 lit. b 

§ 6 Abs. 2a 

§ 6 Abs. 2b 

§ 37 Abs. 5a 

§ 37 Abs. 5f 

2. Dem § 38 wirdfolgender Abs. 6 angefiJgt: 

Betrag in Schilling Betrag in Euro 

3 900 Millionen 283 424 Millionen 

3 500 Millionen 244,355 Millionen 

3 000 Millionen 218,018 Millionen 

6 300 Millionen 457,839 Millionen 

1 000 Millionen 72,673 Millionen 

6 300 Millionen 457,839 Millionen 

700 Millionen 50,871 Millionen 

,,(6) § 6 Abs. 2 fit. a und Iit. b, § 6 Abs. 2a und 2b sowie § 37 Abs. 5a und Abs. 5f in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/200l treten mit l .  Jänner 2002 in Kraft." 
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Artikel xxvn 

Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes 

Das Abfallwirtschaftsgesetz, BOBl. Nr. 325/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BOBI. I 
Nr. 9012000, wird wie folgt geändert: 

1. In § 7d ist der Klammerausdruck .. (in ÖSlkg)" durch ,,(in €lkg)" zu ersetzen. 

2. In den in Spalte I angeführten Rechtsvorschriften wird die Abkürzung" S " durch die Abkürzung .. €" 
ersetzt und an die Stelle der in Spalte 2 angeführten Schillingbeträge treten die jeweils in Spalte 3 
an$!iführten EurobeträKe: 

Rechtsvorschrift Betrag in Schilling 

§ 39 Abs. 1 lit. a 

§ 39 Abs. 1 lit. b 

§ 39 Abs. 1 lit. c 

§ 39 Abs. 1 lit. d 

§ 39 Abs. 1 lit. e 

§ 39 Abs. 1 lit. f 

§ 40a Abs. l a  

3. Dem Artikel VIII wird folgender Abs. 13 angefügt: 

50000 

500000 

5000 

100000 

40000 

5000 

1000 

50000 

5000 

20000 

1000 

Betrag in Euro 

3 630 

36340 

360 

7 270 

2 910 

360 

70 

3 630 

360 

1450 

70 

,,(13) § 7d, § 39 Abs. 1 lit. a bis lit. f und § 40a Abs. l a  in der Fassung des Bundesgesetzes BOBI. I 
Nr. xxx/200 I treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Notwendigkeit einer Umstellung sämtlicher SchilJingangaben im Rechtsbereich Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in die entsprechenden Euroangaben. 

Ziele: 

Umsetzung der Euroumstellung im Rechtsbereich Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2002. 

Inbalt: 

Umwandlung der Schillingangaben in sämtlichen den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zuzurechnenden Bundesgesetzen in Euroangaben im Wege einer entsprechenden 
"Sammelnovelle" . 

Auswirkungen auf die Bescbäftigung und den Wirtscbaftsstandort Österreicb: 

Keine. 

FinanzieRe Auswirkungen: 

Keine. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die Einführung des Euro mit 1. Jänner 2002 als gemeinsame Währung der an der 3. Stufe der Wirt­
schafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten hat zur Folge, dass nach Art 14 der Verord­
nung 974/98 in Verbindung mit Art 5 der Verordnung 1103/97 alle in Rechtsvorschriften enthaltenen 
Schillingangaben als Eurobeträge gelten. 

Auf Grund der o.a. Bestimmungen wäre es nicht zwingend erforderlich, eine Novellierung der betroffe­
nen Gesetze vorzunehmen. Es empfiehlt sich jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit , die bestehenden 
Rechtsvorsehriften im Hinblick auf die Einführung des Euro zu novellieren. Die Festlegung von Eurobe­
trägen dient auch der leichteren Verständlichkeit der Rechtsvorschriften. Die diesbezüglichen Gesetzes­
änderungen sind von den einzelnen Ressorts in Eigenverantwortung durchzurühren. 

Im vorliegenden Gesetzesentwurf wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Übersichtlichkeit die Än­
derung der im gesamten Ressortbereich betroffenen Gesetze im Wege einer Sammelnovelle vorgenom­
men. Die Beträge werden in tabellarischer Form einander gegenübergestellt. 

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sind von der Umstellung auf die 
gemeinsame Währung vor allem Strafbestimmungen betroffen. Um das durch die Umrechnung verur­
sachte Entstehen von unrunden Eurobeträgen zu vermeiden, wurden diese Beträge geglättet. 

Bei der Umrechnung bzw. Glättung wurde bei einem Strafrahmen bis 1 000 Schilling durch Rundung auf 
volle Euro bzw. bei einem Strafrahmen über 1 000 Schilling mittels der gleichen Vorgangsweise auf volle 
10 Euro geglättet. Bei Beträgen in Millionen- bzw. Milliardenhöhe, wie im Umweltkontrollgesetz und 
Umweltförderungsgesetz, erfolgte die Glättung auf volle 1 000 Euro. Bei sensiblen Beträgen, die keine 
Strafbestimmungen darstellen, wurde auf volle 10 Cent gerundet. 

147/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)32 von 34

www.parlament.gv.at



ll. Besonderer Teü 

Zu Artikel I (Änderung des Marktordnungsgesetzes 1985): 

Zu Z 1 

Die Kompetenz zur Erlassung, A ufhebung und Voll ziehung des Gesetzes sowie die Voll ziehung in un­
mittelbarer Bundesverwaltung wird - soweit dies nicht bereits durch das B-VG gegeben ist - durch die 
Verfassungsbestimmung des § 93 begründet. 

ZuZ2 

Der durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, BGBl. I Nr. 16, erfolgten Änderung der Ressortbe­
zeichnung wird Rechnung getragen. 

ZuZ3 

Da die bisherige Beschränkung bei der Stellung einer Sicherheit durch Bürgen mit Sitz oder Niederlas­
sung in Österreich der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit widersprechen kann, wurde der Kreis 
der möglichen Bürgen in Anlehnung an § 9 BWG erweitert. 

ZuZ4 

Der durch das 1. Euro-Justizbegleitgesetz,BGBl.I Nr. 125/1998, bereits eingeführte Basiszinssatz wird 
explizit aufgenommen. Eine inhaltliche Änderung zur derzeitigen Rechtslage ergibt sich dadurch nicht. 

ZuZ5 

Beinhaltet die Umstellung von Schilling- auf Euro-Beträge 

ZuZ6 

Enthält das Inkrafttreten hinsichtlich der Euro-Beträge 

Zu Artikel 11 (Änderung des AMA-Gesetzes (992): 

ZuZl 

Die Kompetenz zur Erlassung , A ufhebung und Vollziehung des Gesetzes sowie die Vollziehung in un­
mittelbarer Bundesverwaltung wird - soweit dies nicht bereits durch das B-VG gegeben ist - durch die 
Verfassungsbestimmung des § 1 begründet. 

ZuZ2 

Der durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, BGBl. I Nr. 16, erfolgten Änderung der Ressortbe­
zeichnung wird Rechnung getragen. 

Zu Z 3, 4, 7 und 12 

Beinhaltet die Umstellung von Schilling- auf Euro-Beträge. In § 21 Abs. 2 und 3 wurden teilweise die 
Bezugseinheiten vergrößert (bei Legehennen, Gartenbauerzeugnissen und Wein), um eine exaktere Um­
rechnung zu gewährleisten. 

ZuZ 5 

Der durch das 1. Euro-Justizbegleitgesetz,BGBI.I Nr. 125/1998, bereits eingeführte Basiszinssatz wird 
explizit aufgenommen. Weiter wurde eine Harmonisierung hinsichtlich der Zinsenberechnung an § 107 
MOG (3 vH über dem Basiszinssatz anstelle derzeit 6 vH) vorgenommen. Eine darüber hinaus gehende 
inhaltliche Änderung zur derzeitigen Rechtslage ergibt sich dadurch nicht. 

ZuZ6 

Die derzeitige Formulierung, dass eine Kompensation nur erfolgen darf, wenn die Förderungen nicht 
durch Gemeinschaftsmittel finanziert werden, wurde auf grund der A nsicht der Europäischen Kommissi­
on, dass der Förderungswerber EU-Gelder vollständig bekommen muss und daher eine Kompensation mit 
anderen als EU-Geldern unzulässig sei, gewählt. Der EuGH hat ausgesprochen, dass eine Kompensation 
(zB mit Steuerschulden) auch mit EU-Geldern in der Weise erfolgen kann, dass die Schulden des Förde­
rungswerbers eben dadurch verringert werden. Der EuGH-Rechtsprechung wurde hiermit Rechnung 
getragen. 
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ZuZ8 

Es soll sichergestellt werden, dass die Vorlage eines Ausweises durch das Kontrollorgan und die Dar­
stellung der zu kontrollierenden Maßnahmen durch das Kontrollorgan eine ausreichende Legitimation für 
die Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle darstellt. 

ZuZ9 

Gemäß § 6 Abs. 2 Z 2 Grundbuchumstellungsgesetz ist die Abfrage des Personenverzeichnisses der 
Grundstücksdatenbank den Dienststellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie Sozialversi­
cherungsträgern zu gewähren. Die AMA benötigt diese Daten IUr die Durchführung der Vor-Ort­
Kontrollen im Rahmen der Vollziehung der landwirtschaftlichen Förderungen (zB Flächenzahlungen). 
Die Berechtigung der AMA zum Zugang zum Personenverzeichnis wird somit klargestellt. 

ZuZl0 

Die in den Verlautbarungsblättern der AMA kundzumachenden Informationen sollen grundsätzlich nur 
mehr über das Internet abrufbar gemacht werden. Lediglich Verordnungen der AMA sollen wie bisher in 
gedruckter Form kundgemacht werden. 

ZuZ 11 

Mit der Erweiterung der Datenübermiulungsberechtigung soU die angestrebte optimale Nutzung der 
AMA-Tierkennzeichnungsdatenbank ermöglicht werden. Amtstierärzte benötigen Listen (insbesondere 
LFBIS-Nummern-Listen), um Tier-, Betriebs- und Gebietssperren vereinfacht durchführen zu können. 
Die ABZ-Prüfer erhalten derzeit bereits im Rahmen der Amtshilfe Daten betreffend einzelne angefragte 
Fälle. Ein Lesezugriff auf die TKZ-Datenbank für die ABZ-Prüfer würde für die AMA auch eine Ver­
waltungsvereinfachung darstellen (keine zeitaufwendige Einzelfallprüfung mehr). 

ZuZ13 

Enthält das Inkrafttreten hinsichtlich der Euro-Beträge 

ZuZ 14 

Da die Festsetzung der Höhe der Agrarmarketingbeiträge gemäß § 2ld Abs. 1 bis Ende Oktober zu erfol­
gen hat, war eine entsprechende KlarsteIlung erforderlich, dass die Verordnung mit der Beitragshöhe in 
Euro bereits vor Inkrafttreten dieser Novelle erlassen werden kann. 

Zu Artikel m (Änderung des Lebensmittelbewirtscbaftungsgesetzes 199 7): 

ZuZ 1 

Die Kompetenz zur Erlassung, Aufhebung und Vollziehung des Gesetzes sowie die Vollziehung in un­
mittelbarer Bundesverwaltung wird - soweit dies nicht bereits durch das B-VG gegeben ist - durch die 
Verfassungsbestimmung des Artikel I begründet. Die Verfassungsbestimmung soll - wie bei den weiteren 
sogenannten Krisenbewirtschaftungsgesetzen (Versorgungssicherungsgesetz, Energielenkungsgesetz) -
auf fünf Jahre befristet werden. 

Zu Z 2. 3. 7 und 8 

Der durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, BGBI. I Nr. 16 , erfolgten Änderung der Ressortbe­
zeichnungen wird Rechnung getragen. 

ZuZ4 

Beinhaltet die Umstellung von Schilling- auf Euro-Beträge. 

Zu Z 5 und 6 

Enthält das Inkrafttreten hinsichtlich der Euro-Beträge sowie das Außerkrafttreten entsprechend der durch 
Art. I geschaffenen verfassungsmäßigen Kompetenz. 
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